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Zum Gelingen dieses Buches haben viele Menschen beigetragen; nur wenigen kann ich 
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zu dürfen. Ich weiß nicht, ob ich mich ohne seinen Zuspruch getraut hätte, den 
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dafür. Nicht minder herzlich fällt mein Dank an meinen ‚Habilbruder‘ Professor 
Dr. Nikolaus Marsch, D.I.A.P. (ENA) aus. Vom ersten Tag in Freiburg an war 
er anregender Diskussionspartner und wertvoller Ratgeber und wurde und ist aka­
demische Familie im allerbesten Sinne. Und ich möchte meine Eltern nennen: 
Der geduldigen und liebevollen Unterstützung von Hedwig und Hans Rademacher 
verdanke ich schon immer und immer noch alles. Ihnen ist dieses Buch in Liebe 
gewidmet.

Hannover, im Juni 2025

Timo Rademacher 
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b. Adäquate Bestreitbarkeit 365
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c. Folgerung: Der durch die Überführung in 
Formalisierungszusammenhänge erzeugte 
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bb. Fehlende Übertragbarkeit auf Konstellationen jenseits der 
Kommunikationsgrundrechte 424
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4. Der Rechtsbruch als Tauschgeschäft (rechtsökonomische 
Argumentation)? 455
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bb. Mein Vorschlag: ein wissensfokussiertes Modell 

(gesellschaftlicher Lernbedarf im Fokus) 512
cc. Potentiell hoher Lernbedarf: altes, erfolgreiches Recht 513
dd. Geringerer Lernbedarf: junges Recht 514
ee. Ambivalenter Lernbedarf: altes, erfolgloses Recht 514
ff. Sonderfall Risikoregulierungsrecht 515
gg. Hilfskriterien 516
hh. Zusammenfassung 517
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b. Materiale Gleichheitskonzepte zwingen zu immer detaillierterer 

und differenzierterer Wissensgenerierung (weniger rechtlich 
bedingte Gleichwertigkeit von Handlungsalternativen). 530

c. Explorative KI könnte manche ‚Theorien‘ über die 
Gleichwertigkeit von Handlungsalternativen in Frage stellen. 531
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Bundesverfassungsgerichts 531
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Fazit. Und zwei Anliegen. 551
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